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Antrag zur weiteren Verfahrensweise bzgl. Beschluss-Nr. 038/2021 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 
 
„Der Stadtrat der großen Kreisstadt Freital hebt den Beschluss 038/2021 vom 30.03.2021 
auf und ersetzt diesen durch den folgenden Beschluss. 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in allen Gremien, in denen die Stadt Mitglied 
und stimmberechtigt ist, mit allen rechtmäßigen Mitteln darauf hinzuwirken, dass die 
Testpflicht für Kinder in Grundschulen aufgehoben und in Kindertageseinrichtungen 
nicht eingeführt wird.“ 
 
Zur Begründung: 
 
Nach wie vor bestehen erhebliche Zweifel an der Notwendigkeit zur Durchführung von Selbst-
tests in den Sächsischen Schulen. Ein signifikantes Infektionsgeschehen ist dort nach einer 
Pressemitteilung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 26.04.2021 nicht zu ver-
zeichnen. Die Quote von positiven Tests lag in der KW 16 bei mehr als einer halben Million 
durchgeführten Tests bei lediglich 0,1 % (https://www.medienservice.sachsen.de/me-
dien/news/250577). 
 
Hinzukommt, dass bei falscher Anwendung der Tests gesundheitliche Risiken für die Kinder 
bestehen, die nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Hierauf weisen auch Hals-Na-
sen-Ohren-Ärzte hin, die grundsätzlich von der Verwendung von Wattestäbchen oder –tupfern 
bei Kindern abraten. Die Testhersteller selbst weisen darauf hin, dass Minderjährige bei der 
Durchführung der Test durch erwachsene Personen zumindest beaufsichtigt bzw. im besten 
Fall sogar unterstützt werden sollen. Hieraus ergeben sich wiederum haftungs- und strafrecht-
liche Fragestellungen für die aufsichtsführenden Lehrkräfte. 
 
Nicht zuletzt ist die Durchführung der Tests im Klassenverband aus datenschutzrechtlicher 
Sicht höchst fragwürdig. Das Bundesverfassungsgericht stuft insbesondere personenbezogene 
Gesundheitsdaten als besonders sensibel und extrem schutzwürdig ein. Im Falle eines positi-
ven Tests besteht für das betroffene Kind keinerlei Möglichkeit, das Ergebnis vor dem Zugriff 
von nicht berechtigten dritten Personen zu schützen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Lediglich Verwaltungstätigkeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Martin Rülke 
Fraktionsvorsitzender 


